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5. Nachtrag 
zur Hauptsatzung der Stadt Biedenkopf 

 

 

Aufgrund des § 6 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Dez. 2011 (GVBl. I S. 786), 

hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am ............ folgenden 5. Nachtrag zur 

Hauptsatzung der Stadt Biedenkopf beschlossen: 

 

 

 

§ 1 
 

§ 7 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(2) Die öffentliche Bekanntmachung im Internet ist mit Ablauf des Bereitstellungstages, im Falle 

der Veröffentlichung gem. Abs. 4 Satz 3 mit Ablauf des Erscheinungstages des „Hinterländer 

Anzeigers“ vollendet.“ 

 

 

§ 2 
 

§ 7 Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung sind spätestens am 

Tage vor Beginn der Auslegung in der Tageszeitung „Hinterländer Anzeiger“ und ergänzend gemäß 

Abs. 1 öffentlich bekannt zu machen.“ 

 

 

§ 3 
 

Der 5. Nachtrag zur Hauptsatzung tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

Biedenkopf, den .................. 2012 

 

 

Der Magistrat 

der Stadt Biedenkopf 

 

 

 

 

Joachim Thiemig 

Bürgermeister 

 




